
 

Satzung zur Änderung der Unternehmenssatzung der „Kliniken im Naturpark 

Altmühltal, Kommunalunternehmen des Landkreises Eichstätt, A.d.ö.R.“ (5. 

Änderungssatzung)  

1. Die Unternehmenssatzung der „Kliniken im Naturpark Altmühltal, 

Kommunalunternehmen des Landkreises Eichstätt, A.d.ö.R.“, vom 22.7.2020 (ABl. 

für den Landkreis Eichstätt und die Stadt Eichstätt Nr. 29 vom 24.7.2020, S. 1), 

zuletzt geändert durch Satzung vom 13.10.2025 (ABl. Nr. 42 v. 17.10.2025, S. 1), 

wird wie folgt geändert:  

§ 6 Abs. 1 erhält folgende Fassung: „Der Verwaltungsrat besteht aus dem 

Vorsitzenden und zwölf übrigen Mitgliedern.“  

2. Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

Eichstätt, den 12.5.2026  

Alexander Anetsberger  

Landrat 


